
Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände 
(Abstandserlaß NRW von 1998) 

Abstandsklasse VII Abstand 100 m  

Lfd.  
Nr.  

Nr. 
(Spalte)  
4.BImSchV  

Betriebsart  

192  2.6 (2)  Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf 
Maschinen  

193  3.20 (2)  Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guß 
mit festen Strahlmitteln, die außerhalb geschlossener Räume betrieben werden, 
ausgenommen nicht begehbare Handstrahlkabinen  

194  8.9 (2)  Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch sortenreine 
Demontage der Einzelteile, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig  

195  -  Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)  

196  -  Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien  

197  -  Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen  

198  -  Autolackierereien, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden  

199  -  Automatische Autowaschstraßen  

200  -  Tischlereien oder Schreinereien  

201  -  Steinsägerein, -schleifereien oder -polierereien  

202  -  Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 107 erfaßt werden  

203  -  Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie 
Handschuhmachereien oder Schuhfabriken  

204   Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle  

205  -  Spinnereien oder Webereien  

206   Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien  

207  -  Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen  

208  -  Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder Elektrogerätebaus 
sowie der sonstigen elektronischen oder feinmechanischen Industrie  

209  -  Bauhöfe  

210  -  Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung  

211  -  Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten  

212  -  Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde 
Kautschuk eingesetzt werden  

 


